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5 Jahre Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung

Ergebnisse der Statistik über die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung in Baden-Württemberg zum Jahresende 2007

Franz Burger, Gabriele Rief

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung ist eine seit dem 1. Januar 2003 

bestehende Sozialleistung, die den grundlegen-

den Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. 

Ursprünglich wurde sie als eigenständige so-

ziale Leistung neben der Sozialhilfe eingeführt. 

Seit dem 1. Januar 2005 wird sie nach dem 

4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch (SGB XII) als Leistung der Sozialhilfe ge-

währt. Leistungen der Grundsicherung erhalten 

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Perso nen ab 

18 Jahren oder Personen im Renten alter ab 

65 Jahren, sofern sie ihren Lebensunterhalt 

nicht mit eigenem Einkommen und/oder Ver-

mögen sicherstellen können. Keinen Anspruch 

auf Grundsicherung hat, wer in den letzten 

10 Jahren die Bedürftigkeit vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt hat. Die Leistungs-

tatbestände zwischen der Hilfe zum Lebens-

unterhalt und der Grundsicherung sind weit-

gehend angeglichen worden, sodass es außer -

halb von Einrichtungen kaum noch Fälle gibt, 

in denen ergänzende Leistungen der Hilfe zum 

Lebensunterhalt in Anspruch genommen wer-

den müssen. Wer erwerbstätig sein kann, er-

hält bei Bedarf Grundsicherung für Arbeits-

suchende nach den Vorschriften des SGB II.

Zum Jahresende 2007 mehr als 

70 000 Grundsicherungsempfänger 

Zum 31. Dezember 2007 bezogen in Baden-
Württemberg insgesamt 70 580 Personen die 
staatliche Unterstützung der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung und damit 
5 % mehr als im Vorjahr. Umgerechnet auf die 
baden-württembergische Bevölkerung ab 
18 Jahren erhielten 0,8 % diese Sozialleistung. 
Gegenüber dem Jahr 2003, in dem die Grund-
sicherung eingeführt wurde, betrug der Zuwachs 
fast 40 %. Damals bezogen 50 524 Personen 
diese Leistungen. Zu dieser Steigerung trägt 
allerdings auch die Tatsache bei, dass viele 
Grundsicherungsanträge, die 2003 oder 2004 
gestellt wurden, erst später abgearbeitet wer-
den konnten, sowie die fortschreitende Um-
stellung von bisheriger Sozialhilfe auf die neue 
Sozialleistung. 

Zum Jahresende 2007 waren 46 % der Empfän-
ger1 in der Altersgruppe von 18 bis unter 65 Jah-
ren und erhielten Grundsicherungsleistungen 
wegen einer dauerhaft vollen Erwerbsminde-
rung. Knapp über die Hälfte der Empfänger 
(54 %) waren 65 Jahre und älter (Schau bild 1). 
Fast ein Viertel (23 %) aller Leistungsempfänger 
war in stationären Einrichtungen, zum Beispiel 
in Alten- oder Pflegeheimen untergebracht, 
77 % bekamen die finanziellen Leistungen 
außer halb von Einrichtungen ausbezahlt.

Mehr Frauen als Männer auf Grundsicherung 

angewiesen

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung wurden 2007 wie 
auch in den Vorjahren öfter von Frauen als von 
Männern in Anspruch genommen. Von den 
70 580 Hilfeempfängern in Baden-Württemberg 
waren 56 % (knapp 40 000) Frauen, der Anteil 
der Männer lag bei 44 % (rund 31 000). Damit 
bezogen 0,9 % aller Frauen und 0,7 % aller 
Männer ab 18 Jahren in Baden-Württemberg 
Grundsicherungsleistungen. 

Die Unterschiede in der Inanspruchnahme der 
Leistungen der Grundsicherung zwischen 
Männern und Frauen waren in der Altersgruppe 

1 Wenn im Text von „Emp-
fängern“ die Rede ist, 
sind auch die „Empfänge-
rinnen“ gemeint.
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der 65-Jährigen und Älteren noch deutlicher 
(Schaubild 2). Von den rund 38 000 Personen, 
die Grundsicherungsleistungen im Alter erhiel-
ten, waren etwa zwei Drittel (66 %) Frauen (der 
Frauenanteil an der Bevölkerung ab 65 Jahren 
betrug dagegen 57 %). Errechnet man die Be-
zugsquoten von Grundsicherungsempfänge-
rinnen und Grundsicherungsempfängern im 
Rentenalter, so erhält man für die Frauen eine 
Quote von 2,2 % und für die Männer eine Be-
zugsquote von 1,5 %. Dieser höhere Anteil von 
Grundsicherungsempfängerinnen im Renten-
alter ist durch die relativ große Zahl von Bezie-
herinnen kleiner Renten zu erklären. 

Von den rund 32 000 voll erwerbsgeminderten 
Grundsicherungsempfängern im Alter von 18 
bis unter 65 Jahren waren etwa 18 000 männ-
lich und 14 000 weiblich. Damit waren die Män-
ner mit einer Quote von 0,5 % gegenüber den 
Frauen mit einer Quote von 0,4 % in der Über-
zahl. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte die 
deutlich höhere Zahl schwerbehinderter Män-
ner als Frauen zwischen 18 und 65 Jahren sein.

Grundsicherung im Alter …

Für Personen, welche die Altersgrenze im Sinne 
der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht 
haben, stellt die Grundsicherung im Alter (und 
bei Erwerbsminderung) die eigentliche Sozial-
leistung dar. Durch das Gesetz zur Anpassung 
der Regelaltersgrenze gilt die Altersgrenze von 
65 Jahren allerdings nur für Personen, die vor 
dem 1. Januar 1947 geboren sind. Für Personen, 
die später geboren sind, wird die Altersgrenze 
schrittweise angehoben. 

Bei der Einführung der Grundsicherung im 
Jahr 2003 ging es im Wesentlichen um die Be-
kämpfung der verschämten Altersarmut. Hin-
tergrund waren die immer wieder geäußerten 
Vermutungen, dass ein gewisser Teil älterer 
Menschen bestehende Ansprüche auf Sozialhilfe 
nicht geltend machte, weil sie den unterhalts-
rechtlichen Rückgriff auf ihre Kinder fürchteten. 
Aus diesem Grund wurde bei den Grundsiche-
rungsleistungen der Rückgriff auf unterhalts-
pflichtige Kinder oder Eltern weitgehend aus-
geschlossen, das heißt, er erfolgt nur, wenn 
die Kinder oder Eltern des Antragsberechtig ten 
über ein Einkommen von mehr als 100 000 Euro 
pro Jahr verfügen. Allerdings erfolgt eine Be-
rücksichtigung eigenen Einkommens und Ver-
mögens. 

Die Mehrheit der Grundsicherungsempfänger 
(54 %) oder rund 38 000 gehörten der Personen-
gruppe der 65-Jährigen und Älteren an. Damit 
bezogen 1,9 % der Menschen ab 65 Jahren in 

Baden-Württemberg diese Sozialleistung. Diese 
Personen im Rentenalter lebten überwiegend 
außerhalb von Einrichtungen; nur 14 % waren 
in Einrichtungen, wie zum Beispiel in Alten- oder 
Pflegeheimen untergebracht.

… und bei voller Erwerbsminderung

Die zweite Personengruppe, die Grundsiche-
rungsleistungen in Anspruch nehmen kann, ist 
18 bis unter 65 Jahre alt und im Sinne der ge-
setzlichen Rentenversicherung voll erwerbs-
gemindert. Volle Erwerbsminderung bedeutet, 

Grundsicherungsempfänger in Baden-Württemberg
im Dezember 2007 nach Altersgruppen und GeschlechtS2
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dass diese Personen wegen Krankheit oder 
Behinderung unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes unabhängig 
von der Arbeitsmarktlage auf nicht absehbare 
Zeit außerstande sind, täglich mindestens 3 Stun-
den erwerbstätig zu sein. Diese Menschen wer-
den wahrscheinlich auch künftig dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.

Etwa 46 % (rund 32 000) der Grundsicherungs-
empfänger in Baden-Württemberg waren 18 bis 
unter 65 Jahre alt und dauerhaft voll erwerbs-
gemindert, dies entspricht einem Anteil von 0,5 % 
an der gleichaltrigen Bevölkerung von Baden-
Württemberg (Schaubild 3). Von den voll erwerbs-
geminderten Personen lebten 34 % in Einrich-
tungen, wie zum Beispiel in Behinderten heimen. 

Besonders viele ältere ausländische 

Grundsicherungsempfänger

Der Anteil der ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger an allen Grundsicherungsemp-
fängern lag mit knapp 17 % deutlich über dem 
Ausländeranteil an der Bevölkerung ab 18 Jah-
ren (12 %). Betrachtet man nur die Personen-
gruppe der Ausländerinnen und Ausländer ab 
65 Jahren, so zeigt sich bei Ihnen auch eine 
vergleichsweise hohe Inanspruchnahme dieser 
Sozialleistung. Rund 7,2 % der ausländischen 
Mitbürger/-innen ab 65 Jahren erhielten Grund-
sicherungsleistungen; die Bezugsquote lag bei 
ihnen fast 5-mal höher als bei den Deutschen 
ab 65 Jahren (1,6 %). In den Stadtkreisen betrug 
die Bezugsquote der nicht deutschen Grund-
sicherungsempfänger im Rentenalter durch-
schnittlich sogar 11,6 %, in den Land kreisen 
dagegen 5,3 %. 

Die nicht deutschen Rentnerinnen und Rentner 
sind eher auf die Grundsicherung im Alter an-
gewiesen als ihre deutschen Altersgenossen, 
denn sie beziehen häufig eine im Vergleich zu 
den deutschen Rentnerinnen und Rentnern ge-
ringere Rente. Dafür sind sowohl die im Durch-
schnitt kürzeren Beitragszeiten zur Rentenver-
sicherung wie auch die erzielten geringeren 
rentenversicherungspflichtigen Einkünfte wäh-
rend der Erwerbsphase verantwortlich. In der 
Gruppe der 18- bis unter 65-Jährigen erhielten 
dagegen weniger Ausländer (0,3 %) als Deut-
sche (0,5 %) Leistungen der Grundsicherung.

Hohe Grundsicherungsquoten in 

den Stadtkreisen

Die regionale Auswertung ergab, dass, bezo-
gen auf die Bevölkerung ab 18 Jahren, in den 
Stadt kreisen Baden-Württembergs relativ mehr 
Grundsicherungsempfänger lebten als in den 
Landkreisen. Im Stadtkreis Baden-Baden war 
die Quote mit 1,6 % am höchsten, gefolgt vom 
Stadtkreis Karlsruhe mit 1,4 % und dem Stadt-
kreis Freiburg im Breisgau mit 1,3 %. Ursachen 
hierfür dürften unter anderem die höheren 
Mieten und eine geringere Wohneigentums-
quote in den Städten sein. Der Enzkreis hatte 
mit einem Anteil von 0,4 je 100 der gleichaltri-
gen Bevölkerung die geringste Grundsiche-
rungsquote (Tabelle).

Während die Bezugsquoten bei der Personen-
gruppe der voll erwerbsgeminderten 18- bis 
unter 65-jährigen Grundsicherungsempfänger 
in den einzelnen Stadt- und Landkreisen 2007 
nur gering voneinander abwichen und von 
0,2 % im Alb-Donau-Kreis bis 0,7 % im Stadt-
kreis Freiburg im Breisgau und im Landkreis 

Seit dem 1. Januar 2003 ist die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung eine eigenstän-

dige Sozialleistung. Für die Menschen, die 
durch Alter oder volle Erwerbsminderung 
auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausge-
schieden sind und ihren Lebensunterhalt 
nicht selbst bestreiten können, stellt sie 
das Existenzminimum sicher. Um die Ab-
grenzung zur Sozialhilfe zu verdeutlichen, 
hatte der Gesetzgeber 2003 mit dem 
Grundsicherungsgesetz (GSiG) zunächst 
ein eigenständiges Gesetz verabschiedet. 
Begründet wurde die Herausnahme der 
Grundsicherungsleistungen aus dem 
Bundessozialhilfegesetz damit, für alte 
und für dauerhaft erwerbsgeminderte 
Menschen eine eigenständige soziale 
Leistung zu schaffen, die unabhängig 
von der Sozialhilfe geregelt wird. 

Mit dem Gesetz zur Einordnung des Sozial-
hilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde 
das Grundsicherungsgesetz als eigenstän-
diges Gesetz zum 1. Januar 2005 wieder 
aufgehoben und dessen Inhalt als 4. Ka-
pitel in das Zwölfte Buch Sozialgesetz-
buch SGB XII übernommen. Die Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sowie die Inhalte der 
Grundsicherungsstatistik haben sich durch 
die Einordnung des GSiG ins SGB XII aber 
im Wesentlichen nicht verändert. Die sta-
tistischen Angaben über diesen Leistungs-
bereich sind mit den nach dem GSiG 
erho benen Angaben für die Vorjahre ver-
gleichbar; bei den Ausgaben ist allerdings 
die Einbeziehung des Wohngeldes in die 
Grundsicherung ab 1. Januar 2005 zu be-
rücksichtigen, das vorher von anderen 
Stellen getragen wurde. 
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Grundsicherungsempfänger in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs
am 31. Dezember 2007

Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)

Region
Regierungsbezirk

Land

Grundsicherungs-
empfänger
insgesamt

Voll erwerbsgemindert
von 18 bis unter 65 Jahren 65 Jahre und älter

Anzahl
Bezugs-
quote1)

in %
Anzahl

Bezugs-
quote1)

in %
Anzahl

Bezugs-
quote1)

in %

Stuttgart (SKR) 6 260 1,2 2 467 0,6 3 793 3,4
Böblingen (LKR) 1 882 0,6  884 0,4  998 1,5
Esslingen (LKR) 2 860 0,7 1 373 0,4 1 487 1,5
Göppingen (LKR) 1 443 0,7  689 0,4  754 1,5
Ludwigsburg (LKR) 2 424 0,6 1 142 0,4 1 282 1,3
Rems-Murr-Kreis (LKR) 2 375 0,7 1 161 0,5 1 214 1,5
Region Stuttgart 17 244 0,8 7 716 0,5 9 528 1,9

Heilbronn (SKR) 1 130 1,1  412 0,5  718 2,9
Heilbronn (LKR) 1 507 0,6  733 0,4  774 1,3
Hohenlohekreis (LKR)  613 0,7  322 0,5  291 1,5
Schwäbisch Hall (LKR) 1 245 0,8  679 0,6  566 1,7
Main-Tauber-Kreis (LKR)  761 0,7  359 0,4  402 1,5
Region Heilbronn-Franken 5 256 0,7 2 505 0,5 2 751 1,7

Heidenheim (LKR)  938 0,9  473 0,6  465 1,6
Ostalbkreis (LKR) 1 802 0,7 1 051 0,5  751 1,3
Region Ostwürttemberg 2 740 0,8 1 524 0,6 1 216 1,4

Regierungsbezirk Stuttgart  25 240 0,8 11 745 0,5 13 495 1,8

Baden-Baden (SKR)  760 1,6  169 0,5  591 4,1
Karlsruhe (SKR) 3 361 1,4 1 226 0,6 2 135 3,8
Karlsruhe (LKR) 2 007 0,6 1 013 0,4  994 1,2
Rastatt (LKR) 1 414 0,8  591 0,4  823 1,8
Region Mittlerer Oberrhein  7 542 0,9 2 999 0,5 4 543 2,3

Heidelberg (SKR) 1 439 1,1  544 0,5  895 3,8
Mannheim (SKR) 3 060 1,2  896 0,4 2 164 3,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)  931 0,8  477 0,5  454 1,6
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 2 969 0,7 1 476 0,4 1 493 1,4
Region Rhein-Neckar2) 8 399 0,9 3 393 0,5 5 006 2,3

Pforzheim (SKR) 1 224 1,2  474 0,6  750 3,0
Calw (LKR)  701 0,5  324 0,3  377 1,2
Enzkreis (LKR)  667 0,4  385 0,3  282 0,8
Freudenstadt (LKR)  582 0,6  242 0,3  340 1,5
Region Nordschwarzwald 3 174 0,7 1 425 0,4 1 749 1,5

Regierungsbezirk Karlsruhe 19 115 0,8 7 817 0,5 11 298 2,1

Freiburg im Breisgau (SKR) 2 438 1,3 1 075 0,7 1 363 3,9
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 1 284 0,6  633 0,4  651 1,4
Emmendingen (LKR) 1 164 0,9  639 0,7  525 1,8
Ortenaukreis (LKR) 2 801 0,8 1 443 0,6 1 358 1,7
Region Südlicher Oberrhein 7 687 0,9 3 790 0,6 3 897 2,0

Rottweil (LKR)  939 0,8  468 0,5  471 1,7
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1 418 0,8  683 0,5  735 1,7
Tuttlingen (LKR)  870 0,8  427 0,5  443 1,7
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 3 227 0,8 1 578 0,5 1 649 1,7

Konstanz (LKR) 2 190 1,0  994 0,6 1 196 2,2
Lörrach (LKR) 1 434 0,8  601 0,4  833 1,9
Waldshut (LKR) 1 162 0,9  588 0,6  574 1,7
Region Hochrhein-Bodensee 4 786 0,9 2 183 0,5 2 603 2,0

Regierungsbezirk Freiburg 15 700 0,9 7 551 0,6 8 149 1,9

Reutlingen (LKR) 1 819 0,8  902 0,5  917 1,7
Tübingen (LKR) 1 068 0,6  557 0,4  511 1,5
Zollernalbkreis (LKR)  782 0,5  429 0,4  353 0,9
Region Neckar-Alb 3 669 0,7 1 888 0,4 1 781 1,4

Ulm (SKR)  989 1,0  369 0,5  620 2,8
Alb-Donau-Kreis (LKR)  703 0,5  234 0,2  469 1,4
Biberach (LKR)  943 0,6  511 0,4  432 1,3
Region Donau-Iller2) 2 635 0,7 1 114 0,4 1 521 1,7

Bodenseekreis (LKR) 1 479 0,9  694 0,5  785 1,9
Ravensburg (LKR) 1 897 0,9  920 0,5  977 2,0
Sigmaringen (LKR)  845 0,8  456 0,6  389 1,6
Region Bodensee-Oberschwaben 4 221 0,9 2 070 0,5 2 151 1,9

Regierungsbezirk Tübingen 10 525 0,7 5 072 0,4 5 453 1,7

Baden-Württemberg  70 580 0,8  32 185 0,5 38 395 1,9

davon
Stadtkreise  20 661 1,2  7 632 0,6  13 029 3,5
Landkreise  49 919 0,7  24 553 0,5  25 366 1,5

1) Bezogen auf den gleichaltrigen Anteil in der Bevölkerung. – 2) Soweit Land Baden-Württemberg.

T
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nen betrug der Rückgang lediglich 1 %. Aller-
dings lag der Anteil der Frauen an allen Straf-
gefangenen und Sicherungsverwahrten schon 
seit jeher auf einem niedrigen Niveau. Ledig-
lich 298 Frauen und damit weniger als 5 % 
waren im Jahr 2008 unter den Strafgefangenen 
und Sicherungsverwahrten. Die geringe Zahl 
an inhaftierten Frauen lässt sich damit erklären, 
dass Frauen häufiger als Männer leichtere 
Straftaten verüben, die eine Haftstrafe entbehr-
lich machen und eher mit Geld- oder Bewäh-
rungsstrafen geahndet werden.

Von den insgesamt 6 326 Inhaftierten besaßen 
4 575 die deutsche und 1 751 eine ausländische 
Staatsangehörigkeit. Damit waren 2008 rund 
72 % der Strafgefangenen und Sicherungsver-
wahrten Deutsche. Gemessen an der voraus-
sichtlichen Vollzugsdauer verbüßte auch 2008 
die größte Gruppe der Strafgefangenen mit 
2 409 Personen oder 38 % eine Haftstrafe von 
unter einem Jahr. Rund 4 % oder 260 Personen 
verbüßten eine lebenslange Haftstrafe.

Emmendingen reichten, gab es bei den Grund-
sicherungsempfängern im Rentenalter große 
Unterschiede bei den Bezugsquoten in den 
einzelnen Stadt- und Landkreisen. Im Durch-
schnitt bezogen in den Stadtkreisen 3,5 % aller 
Personen im Alter ab 65 Jahren die staatliche 
Unterstützung der Grundsicherung, in den 
Landkreisen waren es dagegen nur 1,5 %. Die 
höchsten Bezugsquoten bei den Grundsiche-
rungsempfängern im Rentenalter wiesen die 
Stadtkreise Baden-Baden mit 4,1 %, Freiburg 
im Breisgau mit 3,9 % sowie Karlsruhe und 
Heidelberg mit jeweils 3,8 % auf. Der Landkreis 
Enzkreis hatte bei dieser Personengruppe mit 
0,8 % ebenfalls die niedrigste Bezugsquote 
(Tabelle). 

Im Schnitt wurden monatlich 395 Euro 

ausbezahlt

Der durchschnittliche Bruttobedarf je Grund-
sicherungsempfänger betrug 621 Euro im 
Monat. Er setzt sich zusammen aus einem Regel-
satz, den angemessenen tatsächlichen Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung, der 
Übernahme von Kranken- und Pflegever siche-
rungsbeiträgen sowie ergänzenden Zahlungen 
für bestimmte Mehrbedarfe, wie zum Beispiel 
bei Gehbehinderung, für werdende Mütter ab 
der 13. Schwangerschaftswoche, für Alleiner-
ziehende oder für notwendige Kranken kost. 
Der monatliche Regelsatz betrug ab dem 1. Juli 

2007 für den Haushaltsvorstand bzw. Allein-
stehenden in Baden-Württemberg 347 Euro, 
für den volljährigen Haushaltsangehörigen 
(den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder 
Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft) 
278 Euro. 

Auf die Unterkunftskosten entfielen im Durch-
schnitt etwa 45 % des Bruttobedarfs oder 
277 Euro. Die Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge machten durchschnittlich 24 % 
des Bruttobedarfs oder 147 Euro aus. Vom er-
rechneten Bruttobedarf werden Einkommen 
und Vermögen des Leistungsempfängers sowie 
dessen nicht von ihm getrennt lebenden Part-
ners abgezogen. Die Differenz ergibt den Netto-
anspruch. Dieser lag zum Jahresende 2007 im 
Durchschnitt bei 395 Euro je Grundsicherungs-
empfänger und Monat. Bei den voll erwerbs-
geminderten Personen unter 65 Jahren betrug 
der durchschnittliche monatliche Nettoanspruch 
456 Euro, bei den 65-Jährigen und älteren Per-
sonen dagegen nur 344 Euro. Insgesamt wur-
den in Baden-Württemberg im Jahr 2007 rund 
341,3 Mill. Euro für Grundsicherungsleistungen 
aufgewendet.

Weitere Auskünfte erteilen
Franz Burger, Telefon 0711/641-27 60,
Franz.Burger@stala.bwl.de
Gabriele Rief, Telefon 0711/641-25 44,
Gabriele Rief@stala.bwl.de

kurz notiert ...

Weniger Strafgefangene und Sicherungs-

verwahrte in Baden-Württemberg

In den 19 Justizvollzugsanstalten in Baden-
Württemberg waren Ende März 2008 insgesamt 
6 326 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte 
inhaftiert (ohne Personen in Untersuchungs-
haft). Sicherungsverwahrte sind Personen, die 
auch nach der verbüßten Haftstrafe auf unbe-
stimmte Dauer in staatlichem Gewahrsam ver-
bleiben. Nach dem bisherigen Höchststand im 
Jahr 2007 ging die Zahl der Strafgefangenen 
und Sicherungsverwahrten im Jahr 2008 um 
126 oder 2 % zurück. Auf 100 000 Einwohner 
(Bevölkerung im strafmündigen Alter von min-
destens 14 Jahren) kamen im Durchschnitt 68 
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte.

Die Zahl der inhaftierten Frauen stieg innerhalb 
der letzten Jahre zwar kontinuierlich an, nahm 
jedoch 2008 im Vergleich zum Jahr 2007 mit 
einem Minus von über 18 % oder 68 Frauen 
deutlich ab. Bei den männlichen Strafgefange-


